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RS OGH 1970/10/7 5Ob199/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1970

Norm

AußStrG §9 A2f

AußStrG §14 A

Rechtssatz

Zwar ist im Außerstreitverfahren die reformatio in peius nicht verboten, doch darf das Rekursgericht nicht über den

Rekursantrag hinausgehen und an Stelle des Erstgerichtes - dieser hatte sich die Entscheidung vorbehalten -

meritorisch entscheiden.
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